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Was ist zu tun? Chancen und Risiken
Das Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG) ist 
in Kraft getreten. Doch was bedeutet es für 
die ambulante Pflege? Welche Änderungen 
sind umzusetzen? Welche Chancen und 
Risiken bringt das neue Gesetz mit sich? 

Fachautor Andreas Heiber hat das PNG  
auf den Prüfstand gestellt. In seinem neuen 
Buch fasst er die Änderungen zusammen  
und hinterfragt sie kritisch.

Von zentraler Bedeutung sind vor allem:

 die Leistungsausweitung für Personen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz

 die neue Sachleistung  
„Häusliche Betreuung“ 

 die Verpflichtung, die Leistungen 
der Grundpflege sowohl mit  
Pauschalen als auch als Zeit-
abrechnung  anzubieten

Das Pflege-Neuausrichtunggesetz
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Auch als eBook (ePub) unter 
www.ebook-png.de
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Von Ralph Wißgott

Am 13. Dezember 2012 hat die Nie-
dersächsische Schiedsstelle über 
die Vergütungen eines ambulan-
ten Dienstes entschieden (CARE-
konkret vom 8. Februar). Das Er-
gebnis ist kritisch zu sehen.

Winsen (Aller). Der Schiedsspruch 
vom 17. Januar in Niedersachsen 
zur SGB XI Vergütung birgt glei-
chermaßen Licht und Schatten.

Als positiv herauszustellen ist, 
dass die Schiedsstelle klargestellt 
hat, dass es keine Grundlage für 
die Annahme gibt, dass eine Stun-
de gleich 600 Punkte sind, das 
haben die Pfl egekassen landauf 
landab in der Vergangenheit vor-
ausgesetzt und häufi g behauptet. 
Ferner hat die Antragstellerin eine 
Anhebung des Punktwertes von 
über 9 Prozent erreicht. Diese Er-
gebnisse können Mut machen und 
zeigen, dass es sich lohnen kann, 
nicht grundsätzlichen den erst-
besten Angeboten der Kassen zu 
folgen.

Nicht durchsetzen konnte sich 
die Antragstellerin mit Ihrer For-
derung bezüglich des Stunden-

satzes, dieser lautete 40,62 Euro 
für Fachkräfte und 33,78 Euro für 
Hilfskräfte. Hier hat die Schieds-
stelle 800 Punkte festgelegt, die in 
diesem Beispiel bei einem Punkt-
wert von 0,0429 Euro einen Stun-
densatz von 34,32 Euro bedeuten. 
Dieser Stunden-
satz gilt jedoch 
nur für Leistungen 
der Grundpfl e-
ge und nicht für 
häusliche Betreu-
ung. Hier hat die 
Schiedsstelle 600 
Punkte festgelegt, 
was einen Stun-
densatz von 25,74 
Euro bedeutet.

Zunächst ein-
mal bedeutet die-
ses Ergebnis für die Antragstellerin 
eine Unterdeckung, es sei denn, 
alle Grundpfl egen würden durch 
Pfl egehilfskräfte erbracht werden. 
Garantiert wird mit jeder Minute 
häuslicher Betreuung ein Defi zit 
erwirtschaftet. Ich gehe davon aus, 
dass viele Pfl egebedürftige im An-
schluss an eine Grundpfl ege noch 
10 oder 15 Minuten häusliche Be-

treuung „buchen“ werden, weil 
gerade der Wunsch nach täglicher 
Kommunikation hoch ist. Diese 
Betreuung wird dann jedoch durch 
dasselbe Personal erbracht wer-
den, wie die Grundpfl ege. Daher 
ist hier ein Stundensatz von knapp 

9 Euro weniger betriebswirtschaft-
lich nicht begründet. Eine geringe-
re Vergütung der häuslichen Pfl ege 
wäre nur dann zulässig, wenn die-
se Leistung solitär und in einem 
Mindestumfang (z. B. eine Stunde) 
erbracht würde.

Frau Möwisch, Anwältin der An-
tragstellerin räumt selbst ein, dass 
diese Stundensätze noch immer 

nicht auskömmlich sein werden. 
Eine Akzeptanz dieser Sätze durch 
die Antragstellerin hätte somit für 
die Antragstellerin deutliche Defi -
zite zur Folge.

Die sachgerechte Kalkulation 
unter verursachungsgerechter 

Zuordnung der 
Kosten zu den 
unterschiedlichen 
Leistungsberei-
chen ist, meiner 
Meinung nach, 
ein absolutes 
Muss für jeden 
Pfl egedienst. Wir 
kalkulieren die 
auskömmlichen 
Stundenentgelte 
nicht grundsätz-
lich nach Qualifi -

kationen, da in den meisten Pfl ege-
diensten Grundpfl ege auch durch 
Fachkräfte erbracht werden. Wir 
kalkulieren Stundensätze für Leis-
tungen nach SGB V, SGB XI, Haus-
wirtschaft und Betreuung. Zudem 
führen wir eine Rückrechnung der 
Stundenentgelte auf den Punkt-
wert durch, pro Leistungskomplex 
und gemittelt.

Daher ist es für jeden Pfl ege-
dienst wichtig, zum einen eine 
entsprechende Kalkulation durch-
zuführen und zum anderen grund-
sätzlich streitbar zu sein, denn ich 
befürchte, dass sich die Kassen 
in Niedersachsen nun auf den 
Schiedsspruch berufen werden 
und allen Pfl egediensten die 800 
Punkte für die Grundpfl ege und 
600 Punkte für die häusliche Be-
treuung anbieten werden.

Dieses Angebot wird für die 
meisten Einrichtungen nicht kos-
tendeckend sein. Da viele Pfl e-
gedienste zur Kalkulation des 
kostendeckenden Stundensatzes 
nicht in der Lage sind und sehr vie-
le Einrichtungen den Rechtsweg 
scheuen, befürchte ich eine Insol-
venzwelle. 

INFORMATION
Ralph Wißgott ist Inhaber 
der Unternehmensberatung 
Wißgott in Winsen (Aller). 
E-Mail:rw@uw-b.de
Den Schiedsspruch können 
unter www.carekonkret.net/
downloads herunterladen.

Kommentar zum Zeitvergütungs-Schiedsspruch in Niedersachsen

„Mit jeder Minute häuslicher Betreuung wird ein Defi zit erwirtschaftet“

„Ich befürchte, dass 
sich die Kassen in 

Niedersachsen nun 
auf den Schiedsspruch 

berufen werden.“
Ralph Wißgott

Berlin (epd). Bis Ende Januar 2013 
gingen nur 147 Anträge auf Fa-
milienpfl egezeit ein, 123 wurden 
bisher bewilligt. Das geht aus der 
Antwort der Bundesregierung auf 
eine Kleine Anfrage der Grünen 
hervor, die die Partei Mitte Febru-
ar, in Berlin veröffentlichte.

S o z i a l v e r -
bände ma-
chen vor allem 
die fehlende 
Rechtssicher-
heit für die 
geringe Reso-
nanz verant-
wortlich. Ohne 
gesetzl ichen 
R e c h t s a n -
spruch scheu-
ten sich viele 
Arbeitnehmer, 
die Pfl egezeit zu nehmen, sag-
te AWO-Vorstandsmitglied Bri-
gitte Döcker. Zudem fehle auch 
der Rückkehranspruch auf einen 
gleichwertigen Arbeitsplatz.

Die Deutsche Stiftung Patien-
tenschutz erklärte, mit diesem 
Gesetz könne den 1,2 Millionen 
pfl egenden Angehörigen nicht 
geholfen werden. Vorstand Eu-
gen Brysch sprach von einem 
„Schaufenstergesetz“, das drin-
gend reformiert werden müsse, 
indem ein gesetzlicher Anspruch 

auf Pfl egezeit festgeschrieben 
werde.

Die Grünen-Sprecherin für Al-
ten- und Pfl egepolitik Elisabeth 
Scharfenberg bezeichnete die Fa-
milienpfl egezeit als „Mega-Flop“ 
und forderte eine Entlastungsof-
fensive für pfl egende Angehörige.

SPD-Gene-
ralsekret ärin 
Andrea Nahles 
warf Famili-
enministerin 
Kristina Schrö-
der (CDU) 
Al ibi-Pol i t ik 
vor. „Dieses 
Angebot ist 
für die Betrof-
fenen völlig 
unbrauchbar“, 
teilte Nahles 

mit.
Das Bundesfamilienministeri-

um verteidigte die Pfl egezeit für 
Familien. „Der Bedarf ist da“, 
sagte eine Sprecherin des Minis-
teriums dem Evangelischen Pres-
sedienst (epd). Die Familienpfl e-
gezeit sei noch in der Anlaufphase 
und viele Firmen würden versu-
chen, auf anderem Weg ihren Mit-
arbeitern eine Auszeit zur Pfl ege 
von Angehörigen zu ermöglichen. 
Eine offi zielle Statistik dazu gebe 
es nicht. 

Familienpfl egezeit

Harsche Kritik an Pfl egemodell

Die Grünen-
Sprecherin für 

Alten- und Pfl ege-
politik Elisabeth 

Scharfenberg 
bezeichnete die 

Familienpfl egezeit 
als „Mega-Flop“.


